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A b s c h n i t t  VI 
Beschwerde

§16
Zulässigkeit der Beschwerde

Gegen die Erteilung einer Auflage, die Versagung der 
Genehmigung, den Widerruf der Genehmigung, gegen Ent
scheidungen zur Gestaltung von Verträgen über die Nutzung 
von landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken und Maßnahmen zur Sicherung der ordnungs
gemäßen Nutzung derartiger Grundstücke sowie gegen die 
Ausübung des staatlichen Vorerwerbsrechts kann Beschwerde 
eingelegt werden.

§17

Rechtsmittelbelehrung

(1) Der von der Entscheidung Betroffene ist darüber zu 
belehren, daß er Beschwerde einlegen kann.

(2) Bei Verträgen sind alle Vertragspartner über die Zu
lässigkeit der Beschwerde zu belehren.

§18
Einlegung und Wirkung der Beschwerde

(1) Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 4 Wochen, 
gerechnet vom Tage des Zuganges oder der Bekanntgabe der 
Entscheidung, schriftlich oder mündlich unter Angabe der 
Gründe bei dem staatlichen Organ einzulegen, das die Ent
scheidung getroffen hat.

(2) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

§19
Entscheidung über die Beschwerde

(1) Über die Beschwerde ist durch das für die Genehmi
gung zuständige staatliche Organ innerhalb einer Frist von 
2 Wochen, gerechnet vom Tage des Einganges der Beschwerde, 
zu entscheiden. Bei Verträgen müssen vor der Entscheidung 
alje Vertragspartner die Möglichkeit erhalten, sich zur Sach- 
und Rechtslage zu äußern.

(2) Wird der Beschwerde nicht oder nicht in vollem Um
fang stattgegeben, ist sie innerhalb der Frist von 2 Wochen 
dem staatlichen Organ zur Entscheidung zuzuleiten, das dem 
für die Genehmigung oder dem für die Ausübung des staat
lichen Vorerwerbsrechts zuständigen staatlichen Organ über
geordnet ist. Der Einreicher der Beschwerde ist davon in 
Kenntnis zu setzen. Bei Verträgen sind alle Vertragspartner 
davon in Kenntnis zu setzen. '

(3) Das übergeordnete staatliche Organ hat innerhalb einer 
Frist von weiteren 4 Wochen über die Beschwerde zu ent
scheiden. Die Entscheidung ist endgültig. Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) Kann in Ausnahmefällen die Entscheidung nicht frist
gemäß getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwischenbescheid 
zu geben, in dem die Gründe und der voraussichtliche Ab
schlußtermin mitzuteilen sind.

(5) Die Entscheidung über die Beschwerde ist dem Einrei
cher der Beschwerde und bei Verträgen allen Vertragspart
nern bekanntzugeben und zu begründen.

A b s c h n i t t  VII 
Analytische Auswertung des Grundstücksverkehrs

§20
Der Grundstücksverkehr ist durch die für die Genehmi

gung zuständigen staatlichen Organe in regelmäßigen Zeit
abständen analytisch auszuwerten.

A b s c h n i t t  VIII
Gebührenregelung

§21
Gebührenpflicht

Die Genehmigungsverfahren, die Verfahren zur Gestaltung 
von Verträgen über die Nutzung von landwirtschaftlich oder 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken und die Verfah
ren zur Sicherung der ordnungsgemäßen Nutzung derartiger 
Grundstücke sind gebührenpflichtig.

§22
Gebührenbefreiung

Soweit nach den Rechtsvorschriften über die Förderung 
des Eigenheimbaues Gebührenbefreiungen vorgesehen sind, 
gelten sie auch für die Genehmigungsverfahren.

A b s c h n i t t  IX 

Schlußbestimmungen

§23
Verfahren bei Gebäuden

Für Gebäude und Rechte an Gebäuden oder Gebäudeteilen, 
die auf Grund von Rechtsvorschriften auf besonderen Grund
buchblättern (Gebäudegrundbuchblätter) nachgewiesen wer
den, gelten im Grundstücksverkehr die . Rechtsvorschriften 
über Grundstücke und Grundstücksrechte entsprechend.

§24
Übergängsregelung

Diese Verordnung findet auch Anwendung auf Genehmi
gungsverfahren, Verfahren zur Gestaltung von Verträgen 
über die Nutzung von landwirtschaftlich oder forstwirt
schaftlich genutzten Grundstücken sowie auf Verfahren zur 
Sicherung der ordnungsgemäßen Nutzung derartiger Grund
stücke, die bei ihrem Inkrafttreten noch nicht entschieden 
sind.

§25
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen erlassen der Minister des 
Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei und der Mini
ster für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft im Ein
vernehmen mit den zuständigen Ministern und Leitern der 
anderen zuständigen zentralen Staatsorgane.

§26
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. März 1978 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) die Grundstücksverkehrsverordnung vom 11. Januar 1963 

(GBl. II Nr. 22 S. 159) in der Fassung der 2. Grund
stücksverkehrsverordnung vom 16. März 1965 (GBl. II 
Nr. 37 S. 273) und der Verordnung vom 24. Juni 1971 
über die Neufassung von Regelungen über Rechtsmittel 
gegen Entscheidungen staatlicher Organe (GBl. II Nr. 54
S. 465);

b) die Erste Durchführungsbestimmung vom 22. März 1963 
zur Grundstücksverkehrsverordnung (GBl. II Nr. 30
S. 201);

c) die Anordnung vom 27. März 1963' zur Grundstücksver
kehrsverordnung (GBl. II Nr. 30 S. 202).
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